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Der Sammler.
Eine gemeinnützige Wochenschrift/

für Bund ten»
«»>»>!> > » »» > »»

Neun und vierzigstes Stück.

von Brandkaßen.

(Fortsetzung des vorigen Stücks.)

^s ist hauptsächlich darauf zu sehen, daß die erste Ein»

läge so wohl als der jährliche Zuschuß mit dem Werth
der Häuser, und ihrer mehr oder weniger feuervesten Bau-
art in Propottion gestellt werde: Man sollte vielleicht

auch noch die Löschanstalten in Anschlag bringen; allein

weil diese von den Verordnungen des Magistrats abhän-

gen und daher nach fremdem Beispiel und eigenen Ein-
sichten verbessert werden können, wird man dieselben überall

als gut voraussetzen dörfen; wo sie es noch nicht sind,

können sie dazu gemacht werden. Sollte aber nach die-

sem Maasstab ein zu grosser jährlicher Beitrag, wie Z. B.
1/4, oder 1/2 vom hundert herauskommen, welches bet

schlechter Bauart vielleicht möglich wäre, so müßte die erste

Sorge des Magistrats dahin gerichtet seyn, daß die neuen

Gebäude feuervester aufgeführt, und die diesmaligen un-
kerdessen so sicher, als immer möglich gemacht werden.

Der Werth der Häuser ist an sich selbst schwer M
bestimmen, allein diese Schwierigkeit würde dadurch ge-

hoben, wenn man zwei Summen fest setzt, zwischen wel-

che der Werth eines zu versichernden Hauses immer fallen
muß, z. B. st. 600 und st. 500« und dann dem Be-
ßtzer überläßt sein Haus anzusetzen wie er will, und nach

ster Jahrg. B b d dem



Z86 ìà- U M
dem Anschlag zu der Kasse beizutragen, mit dem Vor-
behalt, daß wenn seine Werthung offenbar zu hoch ge-

funden würde, man dieselbe durch eine unparthciische

Schätzung auf seine Unkosten heruntersetzen werde! wo-
bei man aber doch einen vermuthlichen Unterscheid vsn
ein paar 100 fl. zwischen dein wahren und angegebenen

Werthe nie achten, noch in Rechnung bringen würde.

Nicht unbillig scheint mir, wenn von den geringern

Häusern z. B. von fl. 6oc> --- iovo nur i/io st. vom hmr-

dert, hingegen von denen so höher gehalten werden we-

nigstenö bis die Vrandkasse zu einem solchen Fond ange-

wachsen ist, daß man ihrer Dauer ohne fremden Zuschuß

gesichert seyn kann) mehr, z. B. 1/6 fl. vom hundert

jährlich bezahlt, und es auch bei der ersten Einlage nach

dieser Proportion gehalten würde: die Sache kaufmännisch

betrachtet, würde zwar gerade daß Gegentheil folgen, in-

dem die theurem Häuser gemeiniglich feuervestsr und also

weniger Gefahren ausgcjctzt sind als die geringern: allein

weil unsere Kasse eine menschenfreundliche Anstalt seyn

soll, so müßte, nach meiner Meinung, auf das Vermö-

gen der Beitragenden Rücksicht genohmen, und darauf
geachtet werden, daß à Mittelbürger, dessen Haus auf
fl. 4-zvo geschätzt würde, leichter fl. 6. jährlich auf die

Seite legt, als ein Handwerker, dessen Hans fl. 6ov.

werth feyn mag, einen Gulden : und mir schcints zu dem

Wesen einer solchen Anstalt zu gehören, daß das Verficht-

rungsgeld so eingerichtet werde, daß ein jeder nach sei-

nen Umständen dasselbe leicht entbehren könne.

Nach diesem Vorschlage wollen wir nun eine Kaste

fetzen, in welche gleich anfangs zc-o Häufer von ver-

schiedenem Werthe eingeschrieben würden, z. B.
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!Z0 à ff'. 600

ioo «
ä fl. zooo.
à fl. ^000.

und annehmen man fordere von den ersten 15c?. 1/; lfl.
von den zwei andern i/z fl. vom hundert, für die erste

Einlage, und jährlichen Zuschuß von den ersten 1/10 von

den andern r/6 fl. vom hundert: und dann fehen, wie

stark dieselbe nach Vcrfluß von 25 Iahren seyn würde.

Erste Einlage.

r;o Häufer von ff. 600.

Zahlen fl. 1/5 xr. Hr. oder ff. r, .1/?. ff. 180 - -
ioo Häufer von fl. zoos.

Zahlen fl. I/z pr. Lt. oder fl. 10. 1000 - -

50 Häufer von fl. 5000.
Zahlen fl. r/z xr. Lt. oder fl. 16, 2/z 8ZZ - 20

Summa erster Einlage 201z.

Den Zins â 4 pr. Lr. und den jährlichen Zuschuß

nach voriger Regel zu i/io fl. und is/6 fl.) fl. 1000 ge-

rechnet, würde die Kasse

im Xten Jähre ff. 1Z400.
im XX ten

'
Jahre fl. zigoo.

im XXVten Jahre' fl. 44100.
besitzen, wenn inner dieser Zeit keine Ausgabe vorgefallen
wäre.

Der Werth aber aller versicherten Häuftr, oder die

ganze Summe, für welche man gutstehen müßte, be-

lauste sich auf 640,000 fl. von welchen' nun ungefehr

i/',4 in der Kasse wäre.

Bei
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Bei der Waftrifthen Berechnung hingegen befand sich

nach 25 Jahren nicht vielmehr als die Helfte obiger

Summe in einer Bcandkasse, die für ein Capital von
mehr als 6 Millionen, also für zehnmal mehr als unsere

angenommene gut stehen muß.

Aus dieser einfachen Berechnung scheint mir nun klar,

daß ein Magistrat, welcher seinen Untergebenen die um
schätzbare Wohlthat erweisen wollte, ihre Häuser und Ge-

rathe vor Feuersgefahr gänzlich sicher zu stellen, bei Er-
richtung einer solchen Ässecurationskasse sich einer sehr ge?

àgen und unwahrscheinlichen Gefahr aussetze, von ihrem
eigenen Gelde zuschiessen zu müssen indem nach Vcrfluß
von 25 Jahren, welche gar leicht ohne irgend eine Feuers.

Hrunst vorbeigehen können, zum Ersatze von 50 Häuser
á si. 6ao oder 10. â fl.^ zooo. oder 6. ü fl. 5000. Gelds

genug in der Kasse wäre, wenn man auch fl. 12000 fsix

Ausgaben an die Besorge«: derselben abrechnete.

Die Theilnehmer aber an einer solchen nützlichen An-

stallt würden sich über ihre jährliche Beilage von ?6 kr.

die Aermern, und von fl. 5. kr. 8. die Reichern mit

Grund auch nicht beschweren dörfen, indem jede Klasse

durch einen unmerklichen Abbruch und Versäumung ir-

gend eines kostbaren Vergnügens, eines Ahendstrunks w.

diese geringe Summe leicht finden kann, ohne daß ihre

Haushaltung das geringste davon zu leiden hätte. G
ist auch der Einwurf, daß man sich dadurch einer ewi-

gen Beschwerde, einem jährlichen Zinse unterwerfe, von

einem vernünftigen Hausvater wohl nicht zu erwarten,

wenn er bedenkt, was für eine schätzbare Sicherheit sei-

nes Eigenthums er sich dadurch verschaft, und daß es von

Hm Md seinen Nachkommen abhängt, ob sie sich diest

kleine
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kleine freiwillige Ausgabe, um des überwiegenden Nutzens

Willen länger gefallen lassen wollen oder nicht.

Nachdem man die erste Einlage und den jährlichen

Beitrags nach den Umständen eines Orts eingerichtet, fo

ist dann zweitens dahin zu sthen, daß die gestammelten

Gelder sicher angelegt, zinstragend gemacht, und genau

und gewissenhaft verwaltet werden, auch daß die bestän-

pige Dauer der Kaße auf immer versichert, und durch

ein unwiederrufliches Gefätze bestimmt werde, daß die zu«

sammengefchoßenen Gßlder zu keinen Zeiten änderst, als

für Btandbeschädigte Theilhaber der Kaße angewendet wer-
den können. Nöthig ist daher, daß man die Beforger
genugfame Caution leisten mache; die Anleihung der Gel«

der nicht ohne Einwilligung einiger Vorgefetzten erlaube;
Briefe und Gülten in obrigkeitliche sichere Verwahrung
nehme; und tue jährlich abzulegenden Rechnungen eine be-

stimmte Zeit in der Kanzlei liegen laße, damit ein jeder

Theilhaber dieselben dort einstehen, und sich selbst überzeu,

gen könne, daß sein Geld auf eine sichere und nützliche

Art verwaltet werde.

Es müßte ferner jedem Theilhaber für seine jährliche
Beilage, eine nicht zu verfälschende Quittanz ertheilt wer-
den, wodurch er seinen Antheil an der Kaße im Noth-
falle beweisen könnte: wo doch zugleich ein genaues Pro-
tocoll aller Theilhaber, und ihrer richtigen Abfuhrung deS

jährlichen Zufchußes gehalten, und bei IMgung der Jahr«
rechnung allezeit abgelesen werden müßte. Um dir Unko-
sten bei Einsammlung des Zuschußes zu ersparen, wenig«
stens um zu verschaffen, daß nur die Saumseligen ihre
Last tragen müßen, würde die Verordnung zu macheu
seyn, daß jeder Theilhaber stm? Beilage W auf einm

MW
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gewißen Termin an den KaZenverwalter einsende; nach

deßen Vcrlluß die Rückständigen durch einen Einzicher er-
innert und ihre Beiträge bezogen werden sollen dem sie

das Einzichungsgeld noch besonders zu bezahlen hätten.

^ 5

Wo die Obrigkeiten solche Brandkaßen zu errichten
/ nicht belieben/ könnte durch besondere Gesellschaften das

gleiche / aber in längerer Zeit und nach Proportion der

Theilhabern mit mehrerer oder weniger Sicherheit ausge-

richtet werden; je größer diese Gesellschaften wäre»/ desto

früher würde die Kaße im Stande seyn / bei einem sich

ereignenden Unglücke die ganze Summe zu Ersetzung des

Schadens auszubezahlen.

Vor zwei Jahren ist eine wiche Gestllschaft in Bischof«

zell entstanden'/ ich will ihre Einrichtung hier bekannt machen/

vielleicht findet man such für andere Orte etwas brauch,

bares in dieser Erzählung: es ist dieselbe lange nicht so

zahlreich geworden / als man anfangs zu hoffen Ursache

hatte, weil die Fundamentalgesetze, welche durch das

Mehr errichtet wurden, nicht zu allgemeiner Zufriedenheit

haben eingerichtet werden können: ich will dieselben hier

ganz einrücken, die Artikel, welche einige veranläßet haben,

der Gesellschaft, zu welcher sie vorher Lust hatten, nicht

beizutreten, bemerken, und die Gründe, welche die Meh-

rern überzeugt haben, anführen, in der Hofnung, man

werde dadurch an andern Orten in Stand gesetzet, Schwie->

rigkeiten auszuweichen, die uns aufgestoßen sind.

Wenn aber von meinen Mitbürgern einige diesis Blatt
lesen, und durch dasselbe zu ihrem Mey Enlfchluße zurück-

gebracht
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gebracht werden sollten : so würde mir meine geringe Mühe

gar zu reichlich belohnt seyn!

So bald der Gedanke von einer solchen Kaße der mir
entstund suchte ich durch ein Circularschreibcn zu ersah-

reu, ob derselbe so picl Beifall finde, daß man ihn zur
Wirklichkeit dringen könne, und es fanden sich sogleich
über 90 Mitbürger, die zu einer solchen Gesellschaft Lust
bezeugten. Es wurden hierauf Fundamentalsatzungen einer
solchen Gesellschaft projcktirt, den Nathsgliedern, die das
Circular? unterschrieben halten, zur Prüfung vorgelegt,
und nach ihrem Gntfinden m einigen Artikeln abgeändert:
Nach dielen, ward in einer allgemeinen Versammlung ein
Artikel nach dem andern überlegt und erwogen, endlich
durch das Mehr folgende Verordnung gemacht;

(Die Fortsetzung künftig.')

Galpeter Dünger.

Auf eben die Weise, wie man Erde zur Erzeugung des

Salpeters zubereitet, bereitet Man auch denvortreflichsten
D ü u g e r. Ich will daher für den Landmann hier einige
Anweisungen mittheilen. I. Man kann Erdwände auffuhr
ren, womit man zugleich einen Platz einschließen kann.
Nach einigen Jahren bricht man sie ab, düngt damit,
und führt an ihre Stelle neue Wände auf, die den Platz
einschließen., und nach Verflnß einiger Zeit wieder als
Dünger gebraucht werden. Diese Erdwände kann Man so

machen wie nach D. Bictschens Anweisung die Salpeter-
wände im Brandenburgischen gemacht werden. Man nimmt
5 Theile von einer guten Erde, z. C. solche schwatze, die
unter Wäsen liegt, oder Erde der Keller, Scheuren Pferd-
stalle, die nicht steinigt und sandigt ist, oder Erde unter
Miststättsn, Cloaken lt. oder den Urban und Schutt von alten
verfallenen Gebäuden; man nimmt 1 Theil Asche, unans-
gelaugte ist besser als ausgelaugte, und eine mittelmäßig
große Büschel weichen, z. E. Gerstenstrohes, das man zer-
schneiden kan, wenn man will. Daraus macht man einen
Teig oder Mörtel, so wie der Maurer die Mauerspeise macht,
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